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Beitritt Schleswig-Holsteins zur 
1. Vereinbarung "Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung

Leistungskataloges" - Projektvereinbarung "LeiKa" und 
2. Vereinbarung „Verbund der Zuständigkeitsfinder - Vernetzung der Such

chanismen der Portale“ - Projektvereinbarung „Behördenfinder“ 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Finanzministerium, beabsicht

Vereinbarung zum Projekt „Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstell

Leistungskataloges“ (Projektvereinbarung „LeiKa“) sowie der Vereinbarung  zum
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„Verbund der Zuständigkeitsfinder - Vernetzung der Suchmechanismen der Portale“ 

(Projektvereinbarung „Behördenfinder“) beizutreten. Vertragspartner ist das Projektbüro 

des KoopA ADV1. 

 

Zur Projektvereinbarung „LeiKa“ 

Im LeiKa sollen die Leistungen der Deutschen Verwaltungen von Bund, Ländern und 

kommunalem Bereich vollständig – wenn auch nicht mit allen Detail- und Einzelleistun-

gen – erfasst und strukturiert dargestellt werden. Dem LeiKa kommt hohe Bedeutung zu, 

weil durch ihn eine bundesweit vernetzte Zuständigkeitsfindung und  länderübergreifen-

de Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-DLR ermöglicht 

werden, indem Verwaltungsleistungen bundesweit einheitlich benannt und strukturiert 

werden. 

 

Das Projektbüro des KoopA wurde beauftragt, die Pflege, Weiterentwicklung und techni-

sche Bereitstellung des Leistungskataloges durch eine Projektvereinbarung abzusi-

chern. Die Projektvereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren (07/2008 - 

06/2010). Ihre Fortsetzung bedarf einer erneuten Entscheidung, eine automatische Ver-

längerung ist nicht vorgesehen. 

 

Die mit dem Abschluss der Projektvereinbarung „LeiKa“ verbundenen Kosten für das 

Land Schleswig-Holstein stellt die folgende Übersicht dar: 

  

Zeitraum Anteil Re-

daktion

Anteil 

Pflege-

werkzeug

Anteil 

Projekt-

büro 

Anteil SH 

Gesamt

07/2008 – 12/2008 2.486,52 € 310,82 € 90,76 € 2.888,10 €

01/2009 – 12/2009 4.973,04 € 621,63 € 90,76 € 5.685,43 €

01-2010 – 06/2010 2.486,52 € 310,82 € 90,76 € 2.888,10€

Gesamt für 2 Jahre 9.946,08 € 1.243,27 € 272,28 € 11.461,63 €

 
 
                                            
1 Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund, Länder, Kommunaler Bereich 
Der KoopA ADV ist gefordert, körperschaftsübergreifende eGovernment-Projekte in Zusammenarbeit mit 
anderen Fachgremien zu realisieren. Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde auf der Basis eines Verwal-
tungsabkommens zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden das KoopA ADV-
Projektbüro eGovernment als Instrumentarium eingerichtet. 
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Zur Projektvereinbarung „Behördenfinder“ 
Der Behördenfinder oder Zentraler Zuständigkeitsfinder (ZZ) vernetzt die Suchmecha-

nismen der teilnehmenden Verwaltungsportale von Bund, Ländern und Gemeinden. Ü-

ber das zentrale Portal kann nach Verwaltungsleistungen und Orten gesucht werden. 

Das Portal vermittelt anhand einer einheitlichen Begrifflichkeit, die über den LeiKa ge-

währleistet wird, an die zutreffenden lokalen Portale und nutzt die dortigen Suchfunktio-

nen, um die lokalen Informationen zugänglich zu machen. Der Behördenfinder ist ein 

wesentlicher Schritt auf dem Weg zur bundesweiten Umsetzung der EU-

Dienstleistungsrichtlinie und D115 und insofern für Schleswig-Holstein in seiner Funktio-

nalität notwendig. 

 

Das Projektbüro des KoopA wurde beauftragt, den Betrieb des ZZ durch eine Projekt-

vereinbarung abzusichern. Die Projektvereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst 1 1/2 

Jahren (08/2008 - 12/2009). Ihre Fortsetzung bedarf einer erneuten Entscheidung, eine 

automatische Verlängerung ist nicht vorgesehen. Die mit dem Abschluss der Projektver-

einbarung „Behördenfinder“ verbundenen Kosten für das Land Schleswig-Holstein stellt 

die folgende Übersicht dar: 

 
Zeitraum GK-ZZ Pflege, etc. Projekt-

büro 

Gesamt

07/2008 – 12/2008 497,30 € 1.864,89 € 90,76 € 2.452,95 €

01/2009 – 12/2009 497,30 € 1.243,26 € 90,76 € 1.831,32 €

Gesamt, 1,5 Jahre 994,60 € 3.108,15 € 181,52 € 4.284,27 €

 
 
 
Zur Finanzierung insgesamt 
Über die Laufzeit beider o.a. Vereinbarungen fallen für das Land Schleswig-Holstein 

insgesamt Kosten in Höhe von 15.745,90 € an, wie die folgende Übersicht zeigt: 

 
Zeitraum LeiKa ZZ Gesamt 

07/2008 – 12/2008 2.888,10 € 2.452,95 € 5.341,05 € 

01/2009 – 12/2009 5.685,43 € 1.831,32 € 7.516,75 € 

01-2010 – 06/2010 2.888,10€ --- 2.888,10 € 

Gesamt, 2 Jahre 11.461,63 € 4.284,27 € 15.745,90 
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Die Gesamtkosten sind nach Einschätzung des Finanzministeriums in beiden Projekt-

vereinbarungen angemessen kalkuliert. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem 

Aufwand, die Gesamthöhe ist gedeckelt. Es sind keine Steigerungen vorgesehen. Die 

Verteilung der Kosten auf die Vereinbarungspartner erfolgt nach dem „Königsteiner 

Schlüssel“, dadurch ist der auf Schleswig-Holstein entfallende Anteil mit 2,49 v.H. relativ 

gering. 

 

Die Ausgaben werden im Einzelplan 11 dem bestehenden bzw. geplanten IT-Budget 

zugeordnet (Behörden- und Dienststellenverzeichnis / Zuständigkeitsfinder (IT-

Maßnahme 2005050017)) und können dort im Rahmen der Budgetierung (keine An-

satzerhöhung) gedeckt werden. 

 

Hiermit möchte ich den Finanzausschuss gemäß Ziffer 4.2.1 Haushaltsführungserlass 

2008 über die Absicht des Finanzministeriums, den Verwaltungsvereinbarungen  „LeiKa“ 

und „Behördenfinder“ beizutreten, informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Klaus Schlie 

Staatssekretär 
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1. Projektvereinbarung „LeiKa“ 
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Vereinbarung mit dem Projektbüro 
des KoopA ADV über den Beitritt zum 
Projekt „Pflege, Weiterentwicklung 
und technische Bereitstellung des 

Leistungskataloges“ 

Projektvereinbarung „LeiKa“ 

Version 1.0 (freigegeben) 

Präambel 

Basierend auf den Arbeiten der Deutschland-Online-Vorhabengruppe „Verbund der In-
ternetportale“ und seiner Beschlüsse (7-3/2007) und (2-12/2007) hat der der KoopA 

ADV in seiner Sitzung vom 17./18. April 2008 beschlossen, den von der Vorha-

bengruppe entwickelten Katalog von Verwaltungsleistungen, kurz Leistungskatalog, 
dauerhaft für E-Government-Anwendungen nutzbar zu machen. In diesem Leistungs-

katalog sollen die Leistungen der Deutschen Verwaltungen von Bund, Ländern und 

kommunalem Bereich vollständig – wenn auch nicht mit allen Detail- und Einzelleis-
tungen – erfasst und strukturiert dargestellt werden. 

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung Projektbüro wurde das Projektbüro 

beauftragt, die Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungs-

kataloges  durch eine Projektvereinbarung abzusichern. 

§ 1 Gegenstand 

Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist der Beitritt zu dem Projekt „Pflege, 
Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungskataloges“. Sie regelt  
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die Wahrnehmung der redaktionellen Aufgaben sowie Maßnahmen für die Verbreitung 

des Leistungskataloges und dessen technische Bereitstellung. 

Für den Redaktionsbetrieb wird eine „Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungs-

katalog“, kurz GK-LeiKa.de, beim Land Sachsen-Anhalt eingerichtet, das den Leis-

tungskatalog auch technisch bereitstellt.  

Durch den Beitritt zu diesem Projekt übernehmen die Projektmitglieder die Rechte und 
Pflichten aus der zwischen dem Land Hessen, vertreten durch die HZD für das Pro-

jektbüro des KoopA ADV, und dem Land Sachsen-Anhalt für die Geschäfts- und Koor-

dinierungsstelle Leistungskatalog zu schließenden vertraglichen Vereinbarung. 

§ 2 Projektrollen, Pflichten und Rechte 

Geschäfts- und Koordinierungsstelle 

(1) Für das Projekt Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des 
Leistungskataloges wird beim Land-Sachsen-Anhalt eine Geschäfts- und Koordi-

nierungsstelle Leistungskatalog eingerichtet. 

(2) Die Aufgaben der Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog umfas-

sen: 

• die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abschnitt 3.1 „Organisatorische Um-

setzung der (Zentralen) Geschäfts- und Koordinierungsstelle“ des Redakti-
onskonzeptes (s. Anlage L 3), 

• die Steuerung von Änderungen und weiteren Entwicklungen gemäß Abschnitt 

3.4 „Redaktioneller Workflow / Prozessmodell für den Leistungskatalog“ des 

Redaktionskonzeptes (s. Anlage L 3), 

• die aktive Information über den Leistungskatalog und seine Weiterentwick-
lung, 

• die Bereitstellung und den Betrieb einer technischen Lösung zur Pflege des 

Leistungskataloges sowie 

• die Koordination der Interessen der Nutzer des Leistungskataloges und Lö-

sung bzw. Eskalation zur Lenkungsgruppe des Projektbüros in Konfliktfällen. 

(3) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog ist zentraler An-

sprechpartner für die Projektmitglieder und für die Nutzer des Leistungskatalo-
ges. 

Sie ist Ansprechpartner in allen fachlichen und organisatorischen Fragen zur 

technischen Bereitstellung und zur Nutzung des Leistungskataloges. 

(4) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog berichtet jährlich oder 

auf Anforderung an die Lenkungsgruppe des Projektbüros über ihre Tätigkeiten, 
anstehende Änderungen sowie ggf. bestehende Probleme. 
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(5) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog sorgt bei Bedarf für 

Pflege und Anpassungen des Redaktionswerkzeuges, mit dem der LeiKa bear-

beitet wird. 

(6) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog arbeitet aktiv an der 

Bekanntmachung des Leistungskataloges und informiert über Nutzungsmöglich-
keiten. 

KoopA-Projektbüro 

(7) Das KoopA-Projektbüro ist Vertragspartner der Geschäfts- und Koordinierungs-
stelle Leistungskatalog. 

Es nimmt die Beitrittsmitteilungen der KoopA-Mitglieder entgegen und ist somit 

Ansprechstelle für alle vertraglichen Angelegenheiten. 

(8) Das KoopA-Projektbüro prüft die Leistungserbringung der Geschäfts- und Koor-

dinierungsstelle Leistungskatalog, die Einhaltung der vereinbarten Prozesse und 

Absprachen sowie die Erledigung der Aufgaben. Es informiert die Lenkungs-
gruppe des Projektbüros über Verlauf und Ergebnisse der Prüfungen. 

(9) Das KoopA-Projektbüro identifiziert Projektrisiken von grundlegender Bedeu-

tung und berichtet dazu an die Lenkungsgruppe des Projektbüros. 

Nutzer des Leistungskataloges 

(10) Nutzer des Leistungskataloges im Sinne dieser Projektvereinbarung können alle 

Einrichtungen der öffentlichen Verwaltungen in Bund, Ländern und kommuna-

lem Bereich sein. 

§ 3 Aufwand und Vergütung der Vereinbarung 

Kosten für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle 

(1) Für die Aufgaben der Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog 

werden pro Jahr Aufwände in Höhe von rund zwei Personalstellen veranschlagt. 
Dies schließt in 2008 die Einrichtung der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 

Leistungskatalog ein. 

Für die Aufwände der Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog 

werden pro Jahr maximal 200.000,- € (netto = brutto) bereitgestellt. 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog weist ihre Aufwände 
gegenüber dem KoopA-Projektbüro nach und wird nur in Höhe des angefallenen 

Aufwandes bis zur Obergrenze entschädigt. 
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(2) Für die Pflege und Anpassung des Redaktionswerkzeuges sowie die Umsetzung 

von Informationsmaßnahmen entsprechend §2, Ziffern (5) und (6) wird ein 

Budget von 50.000,- € inkl. MWSt bereitgestellt. 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog weist Aufwände für 

diese Maßnahmen gegenüber dem KoopA-Projektbüro nach und wird nur in Hö-
he des angefallenen Aufwandes bis zur Obergrenze entschädigt. 

Projektbüro-Kosten 

(3) Aufwände des Projektbüros, die für die Umsetzung dieser Vereinbarung entste-
hen, werden im Budget des Projektbüros eingeplant und entsprechend der Ver-

waltungsvereinbarung Projektbüro abgerechnet. Aufwände des Projektbüros 

sind auf maximal 50 Stunden – entsprechend 3.650,- € (netto = brutto) – pro 
Jahr begrenzt (s. Anlage L 2); die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Weitere Bestimmungen 

(4) Kosten für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog und für das 
Projektbüro werden entsprechend der Verteilungsschlüssel (s. Anlage L 1, re-

spektive Anlage L 2) auf die Projektmitglieder umgelegt. 

Treten nicht alle Mitglieder des KoopA ADV dem Projekt bei, so reduzieren sich 

die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend der Verteilschlüssel in den An-
lagen L 1 und L 2. 

(5) Abrechnungen nach Aufwand erfolgen vierteljährlich zum 15. des jeweils auf 
das Quartal folgenden Monats. 

(6) Die Erbringung der Leistungen aus dieser Vereinbarung steht unter der auf-

schiebenden Bedingung, dass die zu dieser Vereinbarung Beigetretenen mindes-

tens 75 % der Kosten gemäß der Verteilungsschlüssel (s. Anlagen L 1 und L 2) 
übernommen haben. 

§ 4 Nutzungsrechte 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog räumt den Verwaltungen 

von Bund, Ländern und Kommunen ein nicht ausschließliches, übertragbares, räumlich 

und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht zu nicht kommerziellen Zwecken an dem 
Leistungskatalog ein. 
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§ 5 Laufzeit und Kündigung der Projektvereinbarung 

(1) Der Beitritt zu dieser Projektvereinbarung erfolgt für die Zeit von 01. August 

2008 bis 30. Juni 2010. 

(2) Die Projektmitglieder beschließen im Frühjahr 2010 über eine Fortsetzung der 

Projektvereinbarung. 

§ 6 Nachträglicher Beitritt 

(3) Der Bund, die Länder oder die Vertreter aus dem kommunalen Bereich1 können 
später dieser Vereinbarung beitreten, ohne dass die bis dahin am Projekt Betei-

ligten dem zustimmen müssen. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Projektbüro des KoopA ADV. 

(4) Treten der Bund, ein Land oder der kommunale Bereich nach Inkrafttreten die-
ser Vereinbarung bei, haben sie eine Kostenbeteiligung zu leisten, deren Höhe 
sich aus den nach dem Finanzierungsschlüssel des § 3 errechneten Beträgen 

bestimmt, die bei einem sofortigen Beitritt zu leisten gewesen wäre. 

§ 7 Änderung der Projektvereinbarung 

Eine Änderung dieser Projektvereinbarung bedarf des einstimmigen Beschlusses der 

dem Projekt „Pflege, Weiterentwicklung und technische Bereitstellung des Leistungs-
kataloges“ beigetretenen KoopA-Mitglieder. 

                                       
1 Der Kommunale Bereich kann nur in seiner Gesamtheit dem Projekt beitreten. 
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Anlagen 

(L 1) Kostenverteilung für GK-ZZ.de 

(L 2) Kostenverteilung für Projektbüro 

(L 3) Redaktionskonzept 

(L 4) Muster Beitrittserklärung 

Wiesbaden, den _______________ 

HZD 

____________________________ 
 (Pospich) 
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Anlage L 1: Kostenverteilung für GK-LeiKa.de 

Personalkosten 

Für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Leistungskatalog werden für die Zeit von 

01.07.2008 bis 30.06.2010 Aufwände in Höhe von insgesamt maximal 400.000,- € 

(netto = brutto) veranschlagt. Der zugrunde liegende Tagssatz beträgt 500,- € (netto 
= brutto). 

Die maximalen Kosten pro Kalenderjahr verteilen sich wie folgt auf den geplanten 
Zeitraum: 

07/2008 – 12/2008 : 100.000,- € 

01/2009 – 12/2009 : 200.000,- € 

01-2010 – 06/2010 : 100.000,- € 
 

Bezeichnung   
GK-LeiKa 

2008 
GZ-LeiKa 

2009 
GZ-LeiKa 

2010 
Zu berechnen:   100.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 
Einrichtung  Anteil Plan-Kosten Plan-Kosten Plan-Kosten 

Bund 22 22.000,00 € 44.000,00 € 22.000,00 € 
kommunaler Bereich 3 3.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 
Länderanteil 75 75.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 

Königsteiner Schlüssel 2008 absolut       
BW 12,73551 9,5516325 9.551,63 € 19.103,27 € 9.551,63 € 
BY 14,92811 11,1960825 11.196,08 € 22.392,17 € 11.196,08 € 
BE 4,97325 3,7299375 3.729,94 € 7.459,88 € 3.729,94 € 
BB 3,15402 2,365515 2.365,52 € 4.731,03 € 2.365,52 € 
HB 0,94308 0,70731 707,31 € 1.414,62 € 707,31 € 
HH 2,5139 1,885425 1.885,43 € 3.770,85 € 1.885,43 € 
HE 7,32682 5,495115 5.495,12 € 10.990,23 € 5.495,12 € 
MV 2,12449 1,5933675 1.593,37 € 3.186,74 € 1.593,37 € 
NI 9,29664 6,97248 6.972,48 € 13.944,96 € 6.972,48 € 
NW 21,42471 16,0685325 16.068,53 € 32.137,07 € 16.068,53 € 
RP 4,81095 3,6082125 3.608,21 € 7.216,43 € 3.608,21 € 
SL 1,24907 0,9368025 936,80 € 1.873,61 € 936,80 € 
SN 5,28193 3,9614475 3.961,45 € 7.922,90 € 3.961,45 € 
ST 3,03302 2,274765 2.274,77 € 4.549,53 € 2.274,77 € 
SH 3,31536 2,48652 2.486,52 € 4.973,04 € 2.486,52 € 
TH 2,88914 2,166855 2.166,86 € 4.333,71 € 2.166,86 € 

Kontrolle Länder: 100 75 75.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 
Kotrolle gesamt:   100 100.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2008 
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Kosten für Softwarepflege und Informationsmaßnahmen 

Für die Pflege des Redaktionswerkzeuges sowie die Umsetzung von Informationsmaß-

nahmen werden einmalig maximal 50.000,- € inkl. MWSt veranschlagt. 
 

Bezeichnung   
SW-Pflege & 
Information 

Zu berechnen:   50.000,00 € 
Einrichtung Anteil Plan-Kosten 

Bund 22 11.000,00 € 
kommunaler Bereich 3 1.500,00 € 
Länderanteil 75 37.500,00 € 

Königsteiner Schlüssel 2008 absolut   
BW 12,73551 9,5516325 4.775,82 € 
BY 14,92811 11,1960825 5.598,04 € 
BE 4,97325 3,7299375 1.864,97 € 
BB 3,15402 2,365515 1.182,76 € 
HB 0,94308 0,70731 353,66 € 
HH 2,5139 1,885425 942,71 € 
HE 7,32682 5,495115 2.747,56 € 
MV 2,12449 1,5933675 796,68 € 
NI 9,29664 6,97248 3.486,24 € 
NW 21,42471 16,0685325 8.034,27 € 
RP 4,81095 3,6082125 1.804,11 € 
SL 1,24907 0,9368025 468,40 € 
SN 5,28193 3,9614475 1.980,72 € 
ST 3,03302 2,274765 1.137,38 € 
SH 3,31536 2,48652 1.243,26 € 
TH 2,88914 2,166855 1.083,43 € 

Kontrolle Länder: 100 75 37.500,00 € 
Kotrolle gesamt:   100 50.000,00 € 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2008 
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Anlage L 2: Kostenverteilung für Projektbüro 

Für das Projektbüro des KoopA ADV werden Aufwände in Höhe von maximal 50 Perso-
nenstunden zu je 73,- € (netto = brutto) pro Jahr veranschlagt. 

Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 3.650,- € (netto = brutto) pro Jahr. 

NB.: Sofern die in der KoopA-Sitzung vom 17./18. April 2008 berichtete Anpassung des HZD-
Stundensatzes für 2009 von derzeit 73,- € auf dann 78,- € vom Hessischen Finanzmi-
nisterium genehmigt wird, erhöhen sich die maximalen Kosten für das Projektbüro ab 
2009 hier um die in der Spalte „PB Mehrk. ab 2009“ angegebenen Beträge. 

 

Bezeichnung   PB 
2008 

PB 
2009 

PB 
2010 

 PB Mehrk. 
ab 2009 

Zu berechnen:   3.650,00 € 3.650,00 € 3.650,00 €  250,00 € 

Einrichtung Anteil Plan-Kosten Plan-Kosten Plan-Kosten  Plan-Kost. 

Bund 22 803,00 € 803,00 € 803,00 €  55,00 € 

kommunaler Bereich 3 109,50 € 109,50 € 109,50 €  7,50 € 

Länderanteil 75 2.737,50 € 2.737,50 € 2.737,50 €  187,50 € 

Königsteiner Schlüssel 2008 absolut          

BW 12,73551 9,5516325 348,63 € 348,63 € 348,63 €  23,88 € 

BY 14,92811 11,1960825 408,66 € 408,66 € 408,66 €  27,99 € 

BE 4,97325 3,7299375 136,14 € 136,14 € 136,14 €  9,32 € 

BB 3,15402 2,365515 86,34 € 86,34 € 86,34 €  5,91 € 

HB 0,94308 0,70731 25,82 € 25,82 € 25,82 €  1,77 € 

HH 2,5139 1,885425 68,82 € 68,82 € 68,82 €  4,71 € 

HE 7,32682 5,495115 200,57 € 200,57 € 200,57 €  13,74 € 

MV 2,12449 1,5933675 58,16 € 58,16 € 58,16 €  3,98 € 

NI 9,29664 6,97248 254,50 € 254,50 € 254,50 €  17,43 € 

NW 21,42471 16,0685325 586,50 € 586,50 € 586,50 €  40,17 € 

RP 4,81095 3,6082125 131,70 € 131,70 € 131,70 €  9,02 € 

SL 1,24907 0,9368025 34,19 € 34,19 € 34,19 €  2,34 € 

SN 5,28193 3,9614475 144,59 € 144,59 € 144,59 €  9,90 € 

ST 3,03302 2,274765 83,03 € 83,03 € 83,03 €  5,69 € 

SH 3,31536 2,48652 90,76 € 90,76 € 90,76 €  6,22 € 

TH 2,88914 2,166855 79,09 € 79,09 € 79,09 €  5,42 € 

Kontrolle Länder: 100 75 2.737,50 € 2.737,50 € 2.737,50 €  187,50 € 
Kotrolle gesamt:   100 3.650,00 € 3.650,00 € 3.650,00 €  250,00 € 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2008 
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Anlage L 3: Redaktionskonzept 

S. Dokument Redaktionskonzept_Version17_2008-04-04.pdf 
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Anlage L 4: Muster Beitrittserklärung zur 
Projektvereinbarung „LeiKa“ 

Bitte den Beitritt erst dann erklären, wenn eine Projektvereinba-

rung mit dem Status „freigegeben“ (s. Fußzeile) vorliegt! 

 

<Absender> 

HZD – Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 

Projektbüro des KoopA ADV 

Mainzer Straße 29 

65185 Wiesbaden 

Beitritt zur Projektvereinbarung „LeiKa“ 

Hiermit erkläre ich für <Bezeichnung der Einrichtung> zum <Datum> den Beitritt zur 
Projektvereinbarung „LeiKa“ in der Fassung 1.0 vom 17.07.2008. 

Ort/Datum __________/______ 

Unterschrift ________________ 

 























 

Projektbüro eGovernment 
des KoopA ADV 

 

 © 2008 HZD 
 

Vereinbarung mit dem Projektbüro des 
KoopA ADV über den Beitritt zum Projekt 

„Verbund der Zuständigkeitsfinder 
(Vernetzung der Suchmechanismen der 

Portale)“ 

Projektvereinbarung „Behördenfinder“ 

Version 1.0 (freigegeben) 

Präambel 

Basierend auf den Arbeiten der Deutschland-Online-Vorhabengruppe „Verbund der In-
ternetportale“ und seiner Beschlüsse 7-3/2007 und 2-12/2007 hat der der KoopA ADV 

in seiner Sitzung vom 17./18. April 2008 beschlossen, durch die Einrichtung des Zent-

ralen Zuständigkeitsfinders die Suchmechanismen der Verwaltungsportale von Bund, 
Ländern und Kommunen für die Zuständigkeitsfindung zu vernetzen. 

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung Projektbüro wurde das Projektbüro 

beauftragt, den Betrieb des Zentralen Zuständigkeitsfinders durch eine Projektverein-

barung abzusichern. 

§ 1 Gegenstand 

Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist der Beitritt zu dem Projekt „Verbund 

der Zuständigkeitsfinder“ zum Betrieb des Zentralen Zuständigkeitsfinders als Ver-
mittlungsdienst. Sie regelt die Rechte und Pflichten der Anbieter der zentralen Dienste 

– insbesondere zum technischen Betrieb – sowie die Rechte und Pflichten der Anbieter 
der am Verbund der Zuständigkeitsfinder teilnehmenden Verwaltungsportale. 
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Die zentralen Dienste umfassen den technischen Betrieb und die Pflege des Zentralen 

Zuständigkeitsfinders einschließlich einer zentralen Einstiegsseite, sowie die techni-

sche und organisatorische Koordination aller Teilnehmer. Für die Anbindung von loka-
len Systemen werden die Zugangsvoraussetzungen sowie die von zentraler Stelle zu 

beziehenden Leistungen spezifiziert. 

Für den logischen Betrieb des zentralen Zuständigkeitsfinders wird eine „Geschäfts- 

und Koordinierungsstelle ZZ“, kurz GK-ZZ.de, beim Land Sachsen-Anhalt als fachliche 
Leitstelle eingerichtet. Der technische Betrieb des zentralen Zuständigkeitsfinders und 

der zentralen Einstiegsseite wird vom Land Baden-Württemberg wahrgenommen. 

Durch den Beitritt zu diesem Projekt übernehmen die Projektmitglieder die Rechte und 

Pflichten aus der zwischen dem Land Hessen, vertreten durch die HZD für das Pro-
jektbüro des KoopA ADV, und dem Land Sachsen-Anhalt vertreten durch das Ministe-

rium des Innern für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ zu schließenden ver-

traglichen Vereinbarung. 

§ 2 Projektrollen, Pflichten und Rechte 

Projektgruppe 

(1) Für das Projekt Verbund der Zuständigkeitsfinder wird zur Steuerung des Vor-

habens eine Projektgruppe ZZ des KoopA ADV eingerichtet. 

Die Projektgruppe ZZ besteht aus den fünf Projektmitgliedern Freie und Hanse-
stadt Hamburg, den Ländern Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thürin-

gen sowie dem Bund. 

(2) Die Projektgruppe ZZ tagt bedarfsorientiert, zumindest jedoch einmal im Jahr. 

(3) An den Sitzungen der Projektgruppe ZZ nehmen als Gäste die Geschäfts- und 

Koordinierungsstelle ZZ und das KoopA-Projektbüro teil. 

(4) Die Projektgruppe ZZ 

• entscheidet im Rahmen des vorhandenen Budgets in allen Fragen der Wei-

terentwicklung und Pflege, die von strategischer Bedeutung sind, 

• entscheidet über die grundlegende technische Ausrichtung des ZZ und 

• entscheidet über alle Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf das 

Projektbudget, insbesondere über die Annahme von Change Requests, deren 
Umsetzung zusätzliche Mittel erfordert. 

Entscheidungen in der Projektgruppe müssen einstimmig getroffen werden. Ist 

keine Einigung möglich, ist die Entscheidung aller dem Projekt „Verbund der 

Zuständigkeitsfinder“ Beigetretenen herbeizuführen. 

(5) Die Projektgruppe ZZ nimmt die Berichte der Geschäfts- und Koordinierungs-
stelle und des KoopA-Projektbüros entgegen. 
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Geschäfts- und Koordinierungsstelle 

(6) Für das Projekt Verbund der Zuständigkeitsfinder wird beim Land-Sachsen-

Anhalt eine Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ eingerichtet. 

Sie ist auftraggebende Stelle für den technischen Betreiber. 

(7) Die Aufgaben der Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ umfassen: 

• die Steuerung von Änderungen und weiteren Entwicklungen gemäß Abschnitt 

4.3 „Betriebskonzept ZZ-Finder“ (s. Anlage Z 4), 

• die Wahrnehmung der administrativen Aufgaben gemäß Abschnitt 4.4 „Be-

triebskonzept ZZ-Finder“ (s. Anlage Z 4), 

• die Wahrnehmung der administrativen und organisatorischen Aufgaben ge-

mäß der Abschnitte 4.5 und 4.6 „Betriebskonzept ZZ-Finder“ (s. Anlage Z 4) 
sowie 

• die Koordination der Interessen der Betreiber angeschlossener Systeme und 

Lösung bzw. Eskalation zur Lenkungsgruppe des Projektbüros in Konfliktfäl-

len. 

(8) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ ist zentraler Ansprechpartner für die 
Projektmitglieder, für die Betreiber von angeschlossenen Systemen und für die 

Betreiber lokaler Systeme, die sich an den Verbund der Zuständigkeitsfinder 

anschließen wollen. 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle löst Konfliktfälle oder eskaliert an die 
Projektgruppe ZZ. 

Sie ist Ansprechpartner in allen fachlichen und organisatorischen Fragen für den 
Technischen Betreiber des ZZ. 

(9) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ trägt die fachliche und organisatori-

sche Verantwortung für das Produkt Zentraler Zuständigkeitsfinder, den Ver-

bundes der Zuständigkeitsfinder sowie deren Weiterentwicklung. 

(10) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ nimmt Änderungswünsche für den 
ZZ entgegen, bewertet diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen und erarbeitet in 

Abstimmung mit dem Betreiber des ZZ Lösungsvorschläge. 

Sie ist insbesondere dafür verantwortlich, die Finanzierung von geplanten Ände-

rungen sicherzustellen, und entscheidet über die Umsetzung der Lösungsvor-
schläge im Rahmen des verfügbaren Budgets, sofern diese nicht eine Entschei-

dung der Projektgruppe ZZ erfordern. 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ gibt Maßnahmen der Pflege, Anpas-

sung und Weiterentwicklung für die Umsetzung durch den Betreiber des ZZ frei 
und veranlasst ihre Beauftragung durch das KoopA-Projektbüro. 
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(11) Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ berichtet jährlich oder auf Anforde-

rung an die Projektgruppe ZZ über ihre Tätigkeiten, anstehende Änderungen 

sowie ggf. bestehende Probleme. 

Technischer Betreiber des ZZ 

(12) Technischer Betreiber des ZZ ist das Land Baden-Württemberg, vertreten durch 

das Innenministerium. 

(13) Der technische Betreiber des ZZ analysiert die Auswirkungen geplanter Ände-

rungen am ZZ, ermittelt deren Kosten und setzt sie nach entsprechender Be-
auftragung technisch um. 

(14) Der technische Betreiber des ZZ stellt einen First-Level-Support gemäß Ab-

schnitt 4.7 Betriebskonzept ZZ Finder (s. Anlage Z 4) zur Verfügung. 

KoopA-Projektbüro 

(15) Das KoopA-Projektbüro ist Vertragspartner der Geschäfts- und Koordinierungs-
stelle ZZ und des Technischen Betreibers des ZZ. 

Es nimmt die Beitrittsmitteilungen der KoopA-Mitglieder entgegen und ist somit 

Ansprechstelle für alle Angelegenheiten der Projektvereinbarung. 

(16) Das KoopA-Projektbüro prüft die Leistungserbringung der Geschäfts- und Koor-

dinierungsstelle ZZ, die Einhaltung der vereinbarten Prozesse und Absprachen 
sowie die Erledigung der Aufgaben. Es informiert die Projektgruppe ZZ über 

Verlauf und Ergebnisse der Prüfungen. 

(17) Das KoopA-Projektbüro identifiziert Projektrisiken von grundlegender Bedeu-

tung und berichtet dazu an die Lenkungsgruppe des Projektbüros. 

Betreiber der LZ 

(18) Die Betreiber der angeschlossenen lokalen Systeme benennen gegenüber der 

Koordinations- und Geschäftsstelle ZZ jeweils einen fachlichen und einen tech-

nischen Ansprechpartner. 

(19) Die benannten technischen Ansprechpartner der angeschlossenen Systeme sind 
berechtigt, Störungen im Betrieb des Verbundes der Zuständigkeitsfinder an 

den First-Level-Support des Technischen Betreibers zu melden. 

(20) Die Betreiber der angeschlossenen lokalen Systeme teilen der Koordinations- 

und Geschäftsstelle ZZ alle für den Anschluss notwendigen technischen Infor-
mationen mit und informieren darüber, falls sich diese ändern. 
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§ 3 Pflege, Anpassungen und Weiterentwicklung 

(1) Alle Maßnahmen der Pflege, für Anpassungen und die Weiterentwicklung des ZZ 

werden durch das in Abschnitt 4.3 des Betriebskonzeptes (s. Anlage Z 4) be-
schriebenen Verfahren für Change Requests geregelt. 

(2) Die Geschäfts und Koordinierungsstelle ZZ steuert das Verfahren für Change 
Requests unter Verwendung des vereinbarten Formulars für CRs (s. Anlage 

Z 5). 

(3) Die Projektgruppe ZZ wird entsprechend § 2 Ziffern (1-5) an dem Verfahren für 

Change Requests beteiligt. 

§ 4 Aufwand und Vergütung der Vereinbarung 

Betriebskosten 

(1) Der Technische Betreiber stellt seine Leistungen bis 31.12.2009 kostenfrei zur 
Verfügung. 

(2) Für eine Kostenumlage ab dem Jahr 2010 erstellt der Technische Betreiber bis 

Mitte 2009 auf Basis der zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen eine Kosten-

kalkulation. Das KoopA-Projektbüro bereitet daraufhin die Anpassung der vor-
liegenden Vereinbarung vor. 

Kosten für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle 

(3) Für die Aufgaben der Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ werden pro Jahr 

Aufwände in Höhe von 40 Personentagen veranschlagt. Dies schließt in 2008 die 
Einrichtung der Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ ein. 

Für die Aufwände der Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ werden pro Jahr 

maximal 20.000,- € (netto = brutto) bereitgestellt. 

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle weist ihre Aufwände gegenüber dem 

KoopA-Projektbüro nach und wird nur in Höhe des angefallenen Aufwandes bis 
zur Obergrenze entschädigt. 

Kosten für Pflege, Anpassungen und Weiterentwicklung 

(4) Für die Pflege, Anpassungen und Weiterentwicklungen des ZZ auf der Basis von 

Change Requests durch den Technischen Betreiber werden Mittel in Höhe von 
maximal 75.000,- € inkl. MWSt für 2008 und in Höhe von maximal 50.000,- € 

inkl. MWSt für 2009 bereitgestellt. 

Der technische Betreiber weist seine Aufwände für die Umsetzung von Change 

Requests gegenüber dem KoopA-Projektbüro nach und wird nur in Höhe des 
angefallenen Aufwandes bis zur maximalen Obergrenze entschädigt. 
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Projektbüro-Kosten 

(5) Aufwände des Projektbüros, die für die Umsetzung dieser Vereinbarung entste-

hen, werden im Budget des Projektbüros eingeplant und entsprechend der Ver-

waltungsvereinbarung Projektbüro abgerechnet. Aufwände des Projektbüros 
sind auf maximal 50 Stunden – entsprechend 3.650,- € (netto = brutto) – pro 

Jahr begrenzt (s. Anlage Z 3); die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Weitere Bestimmungen 

(6) Treten nicht alle Mitglieder des KoopA ADV dem Projekt bei, so reduzieren sich 
die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend der Verteilschlüssel in den An-

lagen Z 1 bis Z 3. 

(7) Abrechnungen nach Aufwand erfolgen vierteljährlich zum 15. des jeweils auf 

das Quartal folgenden Monats. 

(8) Die Erbringung der Leistungen aus dieser Vereinbarung steht unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass die zu dieser Vereinbarung Beigetretenen mindes-

tens 65 % der Kosten gemäß Anlage Z 1 übernommen haben. 

§ 5 Nutzungsrechte 

(1) Sollte der technische Betrieb auf eine andere Organisation als das Land Baden-

Württemberg übergehen, werden die Details des Übergangs in einem einver-
nehmlichen Beschluss der Projektmitglieder geregelt. 

(2) Für das Projekt Verbund der Zuständigkeitsfinder wurde die Eintragung der 
Marke „Behördenfinder“ vom Land Hessen, vertreten durch die HZD für das Pro-

jektbüro, beim Deutschen Patent- und Markenamt in München beantragt. So-
fern der Markenschutz erteilt wird, räumt das Land Hessen, vertreten durch die 

HZD für das Projektbüro, den Projektmitgliedern ein einfaches, räumlich und 

zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht zu nicht-kommerziellen Zwecken an der 
Marke „Behördenfinder“ ein. 

Die Marke „Behördenfinder“ darf von den am Projekt Verbund der Zuständig-

keitsfinder beteiligten Verwaltungen im Zusammenhang mit dem Verbund der 

Zuständigkeitsfinder und in den eigenen Portalen genutzt werden. Das vom 
Markeninhaber eingeräumte Nutzungsrecht ist nicht auf Dritte übertragbar. 

Alle markenrechtlichen Ansprüche verbleiben beim Markeninhaber. Der Marken-
inhaber behält sich das Recht vor, das eingeräumte Nutzungsrecht jederzeit und 

mit sofortiger Wirkung zu widerrufen. 
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§ 6 Laufzeit und Kündigung der Projektvereinbarung 

(1) Der Beitritt zu dieser Projektvereinbarung erfolgt zum 01.07.2008 für die Jahre 

2008 und 2009. 

(2) Der Beitritt zu dieser Vereinbarung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegen-

über dem Projektbüro des KoopA ADV entsprechend dem als Anlage Z 6 beige-
fügten Muster. 

(3) Über eine Weiterführung des Vorhabens soll der KoopA ADV auf seiner ersten 

Sitzung in 2009 beraten. 

§ 7 Nachträglicher Beitritt 

(1) Der Bund, die Länder oder die Vertreter aus dem kommunalen Bereich1 können 

später dieser Vereinbarung beitreten, ohne dass die bis dahin am Projekt Betei-
ligten dem zustimmen müssen. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Projektbüro des KoopA ADV. 

(2) Treten der Bund, ein Land oder der kommunale Bereich nach Inkrafttreten die-

ser Vereinbarung bei, haben sie eine Kostenbeteiligung zu leisten, deren Höhe 
sich aus den nach dem Finanzierungsschlüssel des § 4 errechneten Beträgen 

bestimmt, die bei einem sofortigen Beitritt zu leisten gewesen wäre. 

§ 8 Änderung der Projektvereinbarung 

Eine Änderung dieser Projektvereinbarung bedarf des einstimmigen Beschlusses der 
dem Projekt „Verbund der Zuständigkeitsfinder“ beigetretenen KoopA-Mitglieder. 

                                       
1 Der Kommunale Bereich kann nur in seiner Gesamtheit dem Projekt beitreten. 
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Anlagen 

(Z 1) Kostenverteilung für GK-ZZ.de 

(Z 2) Kostenverteilung für CR-Budget 

(Z 3) Kostenverteilung für Projektbüro 

(Z 4) Betriebskonzept 

(Z 5) CR-Formular 

(Z 6) Muster Beitrittserklärung 

Wiesbaden, den _______________ 

HZD 

____________________________ 
 (Pospich) 
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Anlage Z 1: Kostenverteilung für GK-ZZ.de pro Jahr 

Für die Geschäfts- und Koordinierungsstelle ZZ werden für das Jahr 2008 und das Jahr 
2009 jeweils Aufwände in Höhe von 40 Personentagen zu je 500,- € (netto = brutto) 

veranschlagt. 

Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 20.000,- € (netto = brutto) pro Jahr. 
 

Bezeichnung   
GK-ZZ 
2008 

GZ-ZZ 
2009 

Zu berechnen:    20.000,00 € 20.000,00 € 
Einrichtung  Anteil Plan-Kosten Plan-Kosten 

Bund 22 4.400,00 € 4.400,00 € 
kommunaler Bereich 3 600,00 € 600,00 € 
Länderanteil 75 15.000,00 € 15.000,00 € 

Königsteiner Schlüssel 2008  absolut     
BW 12,73551 9,5516325 1.910,33 € 1.910,33 € 
BY 14,92811 11,1960825 2.239,22 € 2.239,22 € 
BE 4,97325 3,7299375 745,99 € 745,99 € 
BB 3,15402 2,365515 473,10 € 473,10 € 
HB 0,94308 0,70731 141,46 € 141,46 € 
HH 2,5139 1,885425 377,09 € 377,09 € 
HE 7,32682 5,495115 1.099,02 € 1.099,02 € 
MV 2,12449 1,5933675 318,67 € 318,67 € 
NI 9,29664 6,97248 1.394,50 € 1.394,50 € 
NW 21,42471 16,0685325 3.213,71 € 3.213,71 € 
RP 4,81095 3,6082125 721,64 € 721,64 € 
SL 1,24907 0,9368025 187,36 € 187,36 € 
SN 5,28193 3,9614475 792,29 € 792,29 € 
ST 3,03302 2,274765 454,95 € 454,95 € 
SH 3,31536 2,48652 497,30 € 497,30 € 
TH 2,88914 2,166855 433,37 € 433,37 € 

Kontrolle Länder: 100 75 15.000,00 € 15.000,00 € 
Kotrolle gesamt:   100 20.000,00 € 20.000,00 € 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2008 
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Anlage Z 2: Kostenverteilung für CR-Budget 

CR-Budget für 2008 

Für die Umsetzung von CRs werden für das Jahr 2008 Aufwände in Höhe von 75.000,- 
€ inkl. MWSt. veranschlagt. 

CR-Budget für 2009 

Für die Umsetzung von CRs werden für das Jahr 2009 Aufwände in Höhe von 50.000,- 

€ inkl. MWSt. veranschlagt. 
 

Bezeichnung   
CRs 
2008 

CRs 
2009 

Zu berechnen:   75.000,00 € 50.000,00 € 
Einrichtung Anteil Plan-Kosten Plan-Kosten 

Bund 22 16.500,00 € 11.000,00 € 
kommunaler Bereich 3 2.250,00 € 1.500,00 € 
Länderanteil 75 56.250,00 € 37.500,00 € 

Königsteiner Schlüssel 2008 absolut     
BW 12,73551 9,5516325 7.163,72 € 4.775,82 € 
BY 14,92811 11,1960825 8.397,06 € 5.598,04 € 
BE 4,97325 3,7299375 2.797,45 € 1.864,97 € 
BB 3,15402 2,365515 1.774,14 € 1.182,76 € 
HB 0,94308 0,70731 530,48 € 353,66 € 
HH 2,5139 1,885425 1.414,07 € 942,71 € 
HE 7,32682 5,495115 4.121,34 € 2.747,56 € 
MV 2,12449 1,5933675 1.195,03 € 796,68 € 
NI 9,29664 6,97248 5.229,36 € 3.486,24 € 
NW 21,42471 16,0685325 12.051,40 € 8.034,27 € 
RP 4,81095 3,6082125 2.706,16 € 1.804,11 € 
SL 1,24907 0,9368025 702,60 € 468,40 € 
SN 5,28193 3,9614475 2.971,09 € 1.980,72 € 
ST 3,03302 2,274765 1.706,07 € 1.137,38 € 
SH 3,31536 2,48652 1.864,89 € 1.243,26 € 
TH 2,88914 2,166855 1.625,14 € 1.083,43 € 

Kontrolle Länder: 100 75 56.250,00 € 37.500,00 € 
Kotrolle gesamt:   100 75.000,00 € 50.000,00 € 

 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2008 
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Anlage Z 3: Kostenverteilung für Projektbüro 

Für das Projektbüro des KoopA ADV werden Aufwände in Höhe von maximal 50 Perso-
nenstunden zu je 73,- € (netto = brutto) pro Jahr veranschlagt. 

Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 3.650,- € (netto = brutto) pro Jahr. 

NB.: Sofern die in der KoopA-Sitzung vom 17./18. April 2008 berichtete Anpassung des HZD-
Stundensatzes für 2009 von derzeit 73,- € auf dann 78,- € vom Hessischen Finanzmi-
nisterium genehmigt wird, erhöhen sich die maximalen Kosten für das Projektbüro in 
2009 hier um die in der Spalte „PB Mehrk. 2009“ angegebenen Beträge. 

 

Bezeichnung   
PB 

2008 
PB 

2009 
 PB Mehrk. 

2009 

Zu berechnen:   3.650,00 € 3.650,00 €  250,00 € 

Einrichtung Anteil Plan-Kosten Plan-Kosten   

Bund 22 803,00 € 803,00 €  55,00 € 

kommunaler Bereich 3 109,50 € 109,50 €  7,50 € 

Länderanteil 75 2.737,50 € 2.737,50 €  187,50 € 

Königsteiner Schlüssel 2008 absolut        

BW 12,73551 9,5516325 348,63 € 348,63 €  23,88 € 

BY 14,92811 11,1960825 408,66 € 408,66 €  27,99 € 

BE 4,97325 3,7299375 136,14 € 136,14 €  9,32 € 

BB 3,15402 2,365515 86,34 € 86,34 €  5,91 € 

HB 0,94308 0,70731 25,82 € 25,82 €  1,77 € 

HH 2,5139 1,885425 68,82 € 68,82 €  4,71 € 

HE 7,32682 5,495115 200,57 € 200,57 €  13,74 € 

MV 2,12449 1,5933675 58,16 € 58,16 €  3,98 € 

NI 9,29664 6,97248 254,50 € 254,50 €  17,43 € 

NW 21,42471 16,0685325 586,50 € 586,50 €  40,17 € 

RP 4,81095 3,6082125 131,70 € 131,70 €  9,02 € 

SL 1,24907 0,9368025 34,19 € 34,19 €  2,34 € 

SN 5,28193 3,9614475 144,59 € 144,59 €  9,90 € 

ST 3,03302 2,274765 83,03 € 83,03 €  5,69 € 

SH 3,31536 2,48652 90,76 € 90,76 €  6,22 € 

TH 2,88914 2,166855 79,09 € 79,09 €  5,42 € 

Kontrolle Länder: 100 75 2.737,50 € 2.737,50 €  187,50 € 
Kotrolle gesamt:   100 3.650,00 € 3.650,00 €  250,00 € 

Grundlage ist der Königsteiner Schlüssel für 2007 
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Anlage Z 4: Betriebskonzept 

S. Dokument Betriebskonzept_2008-04-04.pdf 
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Anlage Z 5: CR-Formular 

Als Formular für CRs wird das „Muster 4: zu den EVB-IT System Änderungsverfahren 
Systemvertrag“ in der Version 1.0 vom 22.08.2007 verwendet. 
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Anlage Z 6: Muster Beitrittserklärung zur 
Projektvereinbarung „Verbund der Zuständigkeitsfinder“ 

Bitte den Beitritt erst dann erklären, wenn eine Projektvereinba-

rung mit dem Status „freigegeben“ (s. Fußzeile) vorliegt! 

 

<Absender> 

HZD – Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 

Projektbüro des KoopA ADV 

Mainzer Straße 29 

65185 Wiesbaden 

Beitritt zur Projektvereinbarung „Verbund der Zuständigkeitsfinder“ 

Hiermit erkläre ich für <Bezeichnung der Einrichtung> zum <Datum> den Beitritt zur 

Projektvereinbarung „Verbund der Zuständigkeitsfinder“ in der Fassung 1.0 vom 
17.07.2008. 

Ort/Datum __________/______ 

Unterschrift ________________ 

 






















